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ABTEILUNG WASSERBALL 
 
Abteilung Wettkampfsport Wasserball 
Disziplinarbeauftragter  
Wegen Verstoßes gegen die Sportdisziplin im Spiel Nr. 140 der DSV Wasserball Bundesliga Männer habe ich 
gegen den Trainer Dusan Dragic (SV Krefeld 1972) gem. § 345 WB i.V. mit § 5 (3e) RO eine Wettkampfsperre 
in der Sportart Wasserball von vier Spielen verhängt.  
Die genauen Spiele der Wettkampfsperre werden noch bekannt gegeben. 
Die Sperre ist teilweise verbüßt. 
 
Wegen Verstoßes gegen die Sportdisziplin im Spiel Nr. 134 der DSV Wasserball Bundesliga Männer habe ich 
gegen den Spieler Philipp Gottfried (SG Neukölln Berlin) gem. § 345 WB i.V. mit § 5 (3e) RO eine Wett-
kampfsperre in der Sportart Wasserball von drei Spielen verhängt.  
Die genauen Spiele der Wettkampfsperre werden noch bekannt gegeben. 
Die Sperre ist teilweise verbüßt. 

Marc Zirzow 
 
 

DEUTSCHE SCHWIMMJUGEND 
 
Jugendreferentin 
Die Länderfachkonferenz Jugend hat in ihrer Sitzung am 14.03.2024 eine Änderung der Jugendordnung be-
schlossen. Die neue Fassung der Jugendordnung ist beigefügt.  
Sie ist zudem unter https://dsv-jugend.de/material-downloads/ und unter https://www.dsv.de/der-dsv/ser-
vice/regelwerke/ zu finden.  

Linda Hohmann 
 
 

MITTEILUNGEN DER LANDESSCHWIMMVERBÄNDE 
 
BAYERISCHER SCHWIMM-VERBAND 
 
Geschäftsstelle 
Mit Beschluss des geschäftsführenden Präsidiums vom 06.03.2024 ist zum 01.03.2024 der Verein  
Herrieder Aquathleten e.V. als ordentliches Mitglied im Bayerischen Schwimmverband e.V. auf-
genommen. 
Kontakt: 
Vorsitzender:  Armin Jechnerer, Lehrberger Str. 2, 91567 Herrieden,  
 p.: 09825 923393, E-Mail: armin.jechnerer@t-online.de 

Alexandra Bucher 
 
 
HESSISCHER SCHWIMM-VERBAND 
 
Präsident 
Einladung zum Verbandstag 
Der Vorstand des Hessischen Schwimm-Verbandes e.V. lädt alle Mitgliedsvereine und Schwimmabteilungen 
zum 63. Ordentlichen Verbandstag gemäß §13 Absatz 2 der Satzung herzlich ein.  
Termin: Samstag. 25.05.2024 
Tagungsbeginn:  13.00 Uhr (Einlass ab 12.00 Uhr) 
Tagungsort:  Jahnturnhalle der Turn- und Sportvereinigung 1889/06 Immenhausen e. V., 
 Grebensteiner Straße 4, 34376 Immenhausen 
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Tagesordnung:  
1.  Eröffnung und Begrüßung  
2.  Genehmigung der Tagesordnung  
3.  Gedenken an die verstorbenen Mitglieder  
4.  Wahl der Mandatsprüfungskommission und Mitteilung des Versammlungsleiters  
5.  Grußworte und Ehrungen  
6.  Bericht der Mandatsprüfungskommission  
7.  Aussprache über die den Vereinen schriftlich zugegangenen Jahresberichte  
8.  Anträge zu Satzungsänderungen  
9.  Anträge  
10.  Bericht der Kassenprüfer  
11.  Entlastung der Vizepräsidentin Finanzen  
12.  Entlastung der Präsidiumsmitglieder  
13.  Neuwahlen  

a) des Verbandspräsidenten  
b) der Vizepräsidenten und der Fachwarte  
c) des Schiedsgerichts  
d) der Kassenprüfer  

14.  Ortswahl des Verbandstages 2026  
15.  Verschiedenes  
 
Besondere Bestimmungen  
a)  Jeder Verein bzw. jede Abteilung hat das Recht, ihre schriftlich bevollmächtigten Vertreter/innen zu ent-

senden (bitte das beigelegte Formular benutzen). Stimmberechtigt sind alle Schwimmvereine bzw. -ab-
teilungen die dem HSV angehören, ihre Mitgliederzahlen per 01.01.2023 dem Landessportbund Hessen 
gemeldet und ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem HSV erfüllt haben.  

b)  Jeder Verein bzw. jede Abteilung hat je angefangene 100 Mitglieder eine Stimme, Stichtag ist der 
01.01.2023. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Anzahl der Mitglieder zählen, die der Abteilung 
Schwimmen über den Landessportbund Hessen gemeldet wurden.  

c)  Jeder Verein bzw. jede Abteilung kann die Stimmen per schriftlicher Vollmacht auf eines seiner Mitglieder 
übertragen. Für je 100 Mitglieder kann ein/e Vertreter/in entsandt werden. Eine Übertragung der 
Stimme(n) auf einen anderen Verein ist nicht zulässig.  

d)  Anträge zum Verbandstag sind bis zum 04.05.2024 zu senden an: Geschäftsstelle des HSV, Otto-Fleck-
Schneise 4, 60528 Frankfurt. Alle bis zum 04.05.2024 eingegangenen Anträge werden den Vereinen per 
Post zugestellt und liegen zusätzlich beim Verbandstag aus.  

 
Anmerkungen:  
Der ausrichtende Verein TSV Immenhausen wird für das leibliche Wohl vor Ort sorgen.  
Interessierte Vereine, die den nächsten HSV-Verbandstag 2026 ausrichten möchten, werden gebeten, dies 
spätestens bis zum 04.05.2024 schriftlich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Turnusgemäß werden für 2024 Ver-
eine aus dem Bezirk Süd bevorzugt.  
Vereine, die Anträge auf Ehrungen stellen möchten, bitten wir, diese über ihre Bezirksvorstände bis zum 15. 
April 2024 an die Geschäftsstelle einzureichen.  
Das Präsidium freut sich, alle Vereine und Abteilungen in Immenhausen begrüßen zu können.  

Michael Scragg 
 
 
BADISCHER SCHWIMM-VERBAND /  
SCHWIMMVERBAND WÜRTTEMBERG  
 
Abteilung Wasserball  
Disziplinarbeauftragter Wasserball in Baden-Württemberg  
Wegen eines Verstoßes gegen die sportliche Disziplin im Spiel Nr. 30 der Oberliga Baden-Württemberg 2024 
habe ich gegen den Spieler Patrick Rolko (SGW Leimen/Mannheim) gemäß § 345 WB in Verbindung mit § 5 
Abs. 3 e) RO eine Wettkampfsperre in der Sportart Wasserball von drei Spielen verhängt.  
Die betroffenen Spiele der Wettkampfsperre werden noch bekannt gegeben.  
Hohenstein, 03.04.2024  

Ralf Müller  
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SCHWIMM-VERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN 
 
Generalsekretär 
Folgender Verein ist mit sofortiger Wirkung Mitglied im Schwimmverband NRW und im zuständigen Be-
zirk/Schwimmverband: 
TuS Köln-Nippes 1919 e. V., VKZ: 2003187  
Schwimmbezirk Mittelrhein  
Ansprechpartner:  Dietmar Donath, Niehler Kirchweg 206, 50735 Köln 
 E-Mail: tusnippes@koeln.de, Internet: www.tusnippes.de 

Frank Rabe 
 
 
SÄCHSISCHER SCHWIMM-VERBAND 
 
Fachausschuss Wasserball 
Disziplinarberechtigter  
Wegen Verstoßes gegen die Sportdisziplin im Spiel Nr. 24 der Oberliga des Sächsischen Schwimm-Verband 
e.V. habe ich gegen den Spieler Richard Sisolefsky (SWV TuR Dresden) gem. § 345 WB i.V. mit § 5 (3e) RO 
eine Wettkampfsperre in der Sportart Wasserball von zwei Monaten verhängt.  
Der genaue Zeitraum der Wettkampfsperre wird noch bekannt gegeben. 
Die Sperre ist noch nicht verbüßt. 
 
Wegen Verstoßes gegen die Sportdisziplin im Spiel Nr. 25 der Oberliga des Sächsischen Schwimm-Verband 
e.V. habe ich gegen den Spieler Volker Baum (SG Wasserball Auerbach/Netzschkau) gem. § 345 WB i.V. mit 
§ 5 (3e) RO eine Wettkampfsperre in der Sportart Wasserball von zwei Spielen verhängt.  
Die genauen Spiele der Wettkampfsperre werden noch bekannt gegeben. 
Die Sperre ist noch nicht verbüßt. 

Tobias Laufer 
 
 
 


